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 Veröffentlicht am 17.12.1992

Index

001 Verwaltungsrecht allgemein

32/06 Verkehrsteuern

98/01 Wohnbauförderung

Norm

GrEStG 1955 §4 Abs1 Z2 lita;

VwRallg;

WFG 1968 §2 Abs1 Z9;

WFG 1984 §2 Z7;

Rechtssatz

Grundsätzlich ist als Nutz9äche die gesamte Boden9äche einer Wohnung oder eines Geschäftsraumes abzüglich der

Wandstärken und der im Verlauf der Wände be;ndlichen Durchbrechungen (Ausnehmungen) heranzuziehen;

Kellerräume und Dachbodenräume, soweit sie ihrer Ausstattung nach nicht für Wohnzwecke oder Geschäftszwecke

geeignet sind, Treppen, oBene Balkone, Terrassen sowie für landwirtschaftliche oder gewerbliche Zwecke spezi;sch

ausgestattete Räume innerhalb einer Wohnung sind bei Berechnung der Nutzfläche nicht zu berücksichtigen.

Schlagworte

Definition von Begriffen mit allgemeiner Bedeutung VwRallg7
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